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Mehr als 200 Mitglieder aus den drei Sek-
tionen Zürich, Basel-Stadt und Basel-Land
befürworteten eine ausserordentliche DV,
die in der Folge am 16. November, im
Anschluss an die Studientagung in Müm-
liswil, in Bern zur Durchführung kam. Ober
den Auftakt kam die Versammlung aber
nicht hinaus: mit 73 gegen 57 Stimmen,
bei zwei Enthaltungen, wurde in Bern ent-
schieden, auf den Antrag der drei Sektio-
nen nicht einzutreten.

Menschenrechtskonvention
Der Schweizerische Verband für Frauen-
rechte hat den Bundesrat ersucht, rasch-
möglichst die Unterzeichnung des ersten
Zusatzprotokolls zur europäischen Men-
schenrechtskonvention zu veranlassen.
Dieses garantiert das Recht auf Eigentum
und Bildung und verpflichtet die Staaten,
in angemessenen Zeitabständen freie und
geheime Wahlen der gesetzgebenden Or-
gane zu gewährleisten. Heute haben alle
Kantone ausser Appenzell IR und AR das
Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene
eingeführt. In den Kantonen Obwalden,
Nidwaiden und Appenzell IR werden die
Ständeräte mit offenem Handmehr ge-
wählt. Nur in diesen Belangen wären Vor-
behalte notwendig. Übrigens sei darauf
hingewiesen, dass das Frauenstimmrecht
noch in etlichen Gemeinden fehlt, allein
im Kanton Graubünden in über sechzig.

Die erste Vorbedingung
für Würde besteht in der
Unabhängigkeit.

Roma/n flo//and

Im Pressedienst der SVP/BGB
gelesen
«Der Bundesrat hat alle Departemente
angewiesen, .Massnahmen, die in ihren
Aufgabenkreis fallen und die die beson-
dere Stellung der Frau berühren, in ihrem
Beitrag zum jährlichen Geschäftsbericht
des Bundesrates ausdrücklich zu erwäh-
nen'. Damit glaubt die Landesregierung
wohl der Forderung des Frauenkongresses
nach Gleichberechtigung Nachachtung
verschaffen zu können; dabei ist die Mass-
nähme das pure Gegenteil von Gleichbe-
rechtigung.»
Es wäre interessant zu erfahren, was sich
die SVP — die Partei, die weder im eidge-
nössischen Parlament noch im Zürcher
Kantons- oder Gemeinderat durch eine
Frau vertreten wird — unter Gleichberech-
tigung wohl vorstellt.

Der schlafende Riese
«Wenn Zürichs stimmberechtigte Frauen
vollzählig an die Urnen gehen würden,
könnten sie die Männer .beherrschen'»,
steht am Anfang eines Kommentars in
der «TAT» vom 7. November 1975, der
sich mit den Zahlen einer Aufstellung der
Zürcher Stadtkanzlei über die Stimmbetei-
ligung an den National- und Ständerats-
wählen befasst. Der Bericht fährt fort:
«Die Stadt Zürich zählte am Wahltag (26.
Oktober 1975) insgesamt 252 911 Stimm-
berechtigte, 108 396 Männer und 144 515
Frauen. Davon gingen 61 023 oder 56,3
Prozent Männer und 69 118 oder 47,8
Prozent Frauen an die Urnen. Interessant
ist aber die Feststellung, dass von den
insgesamt 130141 zur Urne gegangenen
Stimmberechtigten 6617 bei den National-
ratswahlen nur das Stimmkuvert abgaben
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